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§ 2
(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.
(2) Die ..Ordnung vom 30. November 1966 für die 

Lenkung und den Einsatz der Hoch- und Fachschul
absolventen des Jahres 1968" ist ab sofort nicht mehr 
anzuwenden.

Berlin, den 20. November 1967

Der Minister 
für Hoch- und Fachschulwesen

Prof. Dr. G i e ß m a n n

/ 7
■ '  Anordnung

über die Bestätigung von volkseigenen 
und genossenschaftlichen Betrieben 

als „Anerkannter Praktikumsbetrieb“

vom 15. Dezember 1967

In Durchführung des Gesetzes vom 25. Februar 1965 
über das einheitliche sozialistische Bildungssystem 
(GBl. I S. 83) wird zur Verwirklichung des Prinzips der 
Einheit von Theorie und Praxis in der Ausbildung von 
Ingenieuren, Naturwissenschaftlern, Ökonomen und 
Land- und Forstwirten an den Hoch- und Fachschulen 
der Deutschen Demokratischen Republik in Überein
stimmung mit den Leitern der zuständigen zentralen 
staatlichen Organe folgendes angeordnet:

I.
Geltungsbereich

8 1
(1) Die Bestimmungen dieser Anordnung gelten für 

die dem Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen 
unterstehenden Hoch- und Fachschulen und die mit 
ihnen zusammenarbeitenden Praktikumsbetriebe.

(2) Den Leitern anderer zentraler staatlicher Organe, 
denen Hoch- und Fachschulen unterstehen, wird emp
fohlen, in ihrem Zuständigkeitsbereich sinngemäß zu 
verfahren.

(3) Auf Grund der Besonderheiten im Zuständigkeits
bereich des Ministeriums für Post- und Fernmelde
wesen und in den operativen Bereichen der Betriebe 
und Dienststellen des Verkehrswesens erfolgt die Aus
zeichnung für diese Bereiche auf Antrag des Ministe
riums für Post- und Fernmeldewesen und des Ministe
riums für Verkehrswesen entsprechend einer Sonder
regelung.

II. .
Grundsätze

§ 2
(1) Volkseigenen und genossenschaftlichen Betrieben 

der Industrie, des Bauwesens, der Land- und Forstwirt
schaft, Betrieben und Dienststellen des Verkehrs- und 
Nachrichtenwesens sowie Institutionen mit Entwick- 
lungs-, Konstruktions- und Versuchsabteilungen (im 
folgenden Betrieb) kann die Bezeichnung „Anerkann
ter Praktikumsbetrieb“ verliehen werden.

(2) Die Bestätigung als „Anerkannter Praktikums
betrieb“ erfolgt durch den Minister für Hoch- und 
Fachschulwesen nach Zustimmung des Leiters des 
fachlich zuständigen zentralen Organs.

(3) Die Bezeichnung als „Anerkannter Praktikums
betrieb“ kann durch den Minister für Hoch- und 
Fachschulwesen in Übereinstimmung mit dem Leiter 
des fachlich zuständigen zentralen Organs zurückgezo
gen werden, wenn die für die Verleihung erforderlichen 
Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Eine Wie
derbeantragung ist möglich.

§ 3
Die Bestätigung als „Anerkannter Praktikumsbetrieb“ 

erfolgt für Betriebe, die in langfristigen Praktika mit 
einer Mindestdauer von 6 Wochen Studierende der tech
nischen, naturwissenschaftlichen, land- und forstwirt
schaftlichen sowie ökonomischen Fachrichtungen der 
Hoch- und Fachschulen unter praxisverbundenen Be
dingungen ausbilden und erziehen.

§ 4
(1) Betriebe, die als „Anerkannte Praktikumsbetriebe“ 

bestätigt sind, werden auf der Grundlage der staatlichen 
Pläne vorrangig bei der Vermittlung und Zuführung 
von Absolventen der technischen, naturwissenschaft
lichen, land- und forstwirtschaftlichen sowie ökonomi
schen Fachrichtungen mit hervorragenden Studienergeb
nissen berücksichtigt,

(2) Besondere Leistungen von Angehörigen der „An
erkannten Praktikumsbetriebe“ in der Ausbildung und 
Erziehung der Studierenden können von der Hochschule 
bzw. Fachschule durch die Verleihung von Ehrenurkun
den oder durch die Erteilung von Lehraufträgen ge
würdigt werden.

(3) Der „Anerkannte Praktikumsbetrieb“ ist berech
tigt, diese Auszeichnung im Briefkopf zu führen.

§ 5
(1) Der Einsatz der Studierenden während der lang

fristigen Praktika in „Anerkannten Praktikumsbetrie
ben“ ist eine Auszeichnung und erfolgt in Anwendung 
des Leistungsprinzips vorrangig für Studenten mit ho
hen Leistungen im Grund- und Fachstudium sowie her
vorragender Bewährung in der gesellschaftlichen Ar
beit.

(2) Die erfolgreiche Absolvierung der langfristigen 
Praktika in einem „Anerkannten Praktikumsbetrieb“ 
wird von der Fakultät oder Fachschule im Zeugnis des 
Absolventen besonders vermerkt.

III.
Voraussetzungen 

zur Bestätigung als 
„Anerkannter Praktikumsbetrieb“

§ 6
Die Bestätigung als „Anerkannter Praktikumsbetrieb“ 

durch den Minister für Hoch- und Fachschulwesen er
folgt unter der Voraussetzung, daß für» die Studenten 
eine entsprechende hochqualifizierte praktische Ausbil
dung, theoretische Weiterbildung und klassenmäßige 
Erziehung durch den Betrieb in Durchführung der lang
fristigen Praktika gewährleistet werden kann.

§ 7
(1) Der zur Bestätigung als „Anerkannter Praktikums

betrieb“ vorgeschlagene Betrieb muß über eine hinrei
chende Anzahl von Fachkräften mit Hoch- oder Fach
schulausbildung verfügen, die eine kontinuierliche fach
liche und gesellschaftliche Betreuung, Anleitung und 
Kontrolle der Arbeit der Praktikanten auf hohem Ni
veau sicherstellen.


